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Am 1. Juli 2020 tritt voraussichtlich die 
neue Weiterbildungsordnung (WBO) in 
Kraft. Mit dem eLogbuch, der Orientierung 
an Kompetenzen statt Zahlen und Zeiten 
und mehr Transparenz für den ärztlichen 
Nachwuchs geht die WBO neue Wege. 

von Sven Dreyer und  
Karl-Dieter Menzel

I
n seiner Februarausgabe (Heft 2/2020  
S. 12–14) stellte das Rheinische Ärzte-
blatt die Grundzüge der neuen Weiter-
bildungs ordnung (WBO) vor. In einem 

zweiten Teil werden nun unter anderem   
die wesentlichen Veränderungen bei den 
Weiterbildungszeiten erläutert.

Auch zukünftig setzt eine Weiterbildung 
eine Zulassung der Weiterbildungsstätte, 
eine personengebundene Befugnis oder 
einen vorab genehmigten Weiterbildungs-
kurs vor aus. Inhalte müssen von einem 
qualifizierten Arzt beziehungsweise einer 
qualifizierten Ärztin vermittelt werden. Eine 
ärztliche Tätigkeit zum Beispiel in  eige ner 
Praxis oder im Krankenhaus reicht allein 
nicht aus. Diese durch die gesetzlichen 
Grund lagen vorgegebenen Tatbestände 
sind auch beim Erwerb von Kompetenzen 
zu berücksichtigen. 

Facharztkompetenzen und  
Schwerpunkte

Einmal erworbene Inhalte sind auch bei 
einem Gebietswechsel oder bei einer Spe-
zialisierung anrechenbar, sie verringern 
 aller dings nicht die Pflichtweiterbildungs-
zeiten. Weiterhin werden die bisher vorran-
gig zeitlich definierten Befugnisse um die 
erwerb baren Inhalte ergänzt. 

Befugnisse werden nur noch ausge-
sprochen, wenn Antragsteller mit einer 
Veröffent lichung ihres Weiterbildungs-
angebotes einverstanden sind. Der Nach-
wuchs benötigt bei einer inhaltlichen Aus-
richtung den Hinweis, welche Kompetenzen 
erworben werden können.  Dabei muss auch 
erkennbar sein, in welchem zeitlichen Min-
destumfang die Inhalte vermittelt werden 
können. Insofern ist beides darzustellen. 

Hinsichtlich des zeitlichen  Rahmens wird 
eine bundeseinheitliche Lösung angestrebt.

Die bisherigen allgemeinen Inhalte wur-
den in das Kapitel Facharztkompetenzen 
integriert. Damit sind sie Pflichtinhalte bei 
allen Facharztqualifikationen und müssen 
dementsprechend auch nachgewiesen wer-
den. Es sind sowohl Kenntnisse als auch 
Erfahrungen und Fertigkeiten zu erwerben. 
Gebietsspezifische Aspekte sind zu beach-
ten. Eine gesonderte Befugnis wird hierfür 
allerdings nicht vergeben. Die Dokumen-
tation erfolgt im eLogbuch.

Auch weiterhin sind alle Facharzt- und 
Schwerpunktkompetenzen im Kapitel B 
 definiert. Die Kopfteile beinhalten – wie 
bisher – die Gebietsdefinitionen und die 
Pflicht-Mindestweiterbildungszeiten und 
Pflicht-Weiterbildungsabschnitte. Des Wei-
teren sind auch Abschnitte aufgeführt, die 
angerechnet werden können. Die Anrech-
nungsfähigkeit von ambulanten Weiterbil-
dungszeiten wird deutlich erweitert. Dies 
muss im Vorfeld über die Befugnisse abge-
bildet werden. 

Die bisherigen Grundweiterbildungszei-
ten (Basisweiterbildungen oder „common 
trunk“) werden abgeschafft. Gleichwohl gibt 
es in größeren Gebieten gemeinsame Inhal-

te, die auch bei einzelnen Befugten des Ge-
bietes erworben werden können. 

Schwerpunkte oder Zusatz-Weiterbildun-
gen bauen auf den Facharztqualifikationen 
auf. Mit dem Beginn der Weiterbildung in 
diesen Spezialisierungen kann grundsätz-
lich erst ab der zweiten Hälfte der Facharzt-
weiterbildung begonnen werden. Dies war 
bereits bisher eine Interpretation des § 2 der 
WBO durch die Weiterbildungskommission 
der Ärztekammer Nordrhein, der diese auch 
bei der neuen WBO folgen wird. 

Bei vielen Fachärzten wie in der Chirurgie 
und bei bestimmten Internisten werden die 
Grundlagen zum Erwerb einer Fachkunde im 
Strahlenschutz gefordert. Die Richtlinien der 
Ärztekammer Nordrhein schreiben vor, wel-
che Fachkunde erworben werden muss. Eine 
Kopie der Fachkunde reicht als Nachweis bei 
der Prüfungszulassung zum Facharzt aus.

In der Allgemeinmedizin wird ein drit-
tes Gebiet Pflicht. Die stationäre Weiter-
bildungszeit in der Inneren Medizin verrin-
gert sich auf zwölf Monate. 

Im Gebiet Anästhesiologie bleibt es bei 
einer zwölfmonatigen Weiterbildungszeit 
für Intensivmedizin. Wie bisher verringert 
sich dadurch die Weiterbildungszeit für die 
Zusatz-Weiterbildung Intensivmedizin um 
bis zu sechs Monate, wenn die Weiterbil-
dung bei einem Befugten für Intensivmedi-
zin abgeleistet wurde. Dies gilt analog für 
alle Gebiete, wenn im Rahmen der Weiter-
bildung mehr als sechs Monate in der In-
tensivmedizin absolviert werden.

Angehende Arbeitsmediziner müssen 
sich zukünftig mindestens 36 Monate im 
Gebiet weiterbilden. Die Fremdanrechnung 
wird auf 24 Monate reduziert. 

In den Chirurgischen Fächern sind 
weiterhin jeweils sechs Monate Notfallauf-
nahme und sechs Monate Intensivmedizin 
Pflicht. Bis zu zwölf Monate können in 
anderen Gebieten absolviert werden. 

Die Weiterbildungszeiten in den Schwer-
punkten des Gebietes Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe verringern sich auf 24 Monate, 
die aber zusätzlich abgeleistet werden müs-
sen. Eine Anrechnung auf die Facharztwei-
terbildung entfällt. Dies gilt auch für die 
Schwerpunkte in anderen Gebieten.

Bei den Facharztkompetenzen des Gebie-
tes Innere Medizin sind zukünftig neben 
den sechs Monaten Intensivmedizin auch 
sechs Monate Notfallaufnahme gefordert. 
Damit den gebietsübergreifenden Aspekten 
Rechnung getragen wird, sind bei allen Qua-
lifikationen 24 Monate Weiterbildung in min-
destens zwei anderen Facharztkompetenzen 

Praxis

Die neue Weiterbildungsordnung 
kommt in diesem Sommer

Dr. Sven Dreyer: „Damit ist bei uns in 
Nordrhein sicher gestellt, dass Erfahrungen 
in der Intensiv medizin auch entsprechend 
gewürdigt und berücksichtigt werden und 
somit nicht zu einer unsäglichen Verlänge-
rung der  Weiterbildungszeit führen.“ 
 Foto: Jochen Rolfes
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des Gebietes gefordert. Damit wird die bis-
herige Basisweiterbildung de facto beibehal-
ten. Alle Befugten, die bisher eine gemein-
same Befugnis für die Basisweiterbildung 
besitzen, sollten sich deshalb auch zukünftig 
über feste Rotationen absprechen. Beim 
Facharzt für Innere Medizin mit einer Wei-
terbildungszeit von fünf Jahren können 18 
Monate wieder ambulant abgeleistet werden. 

Wie schon lange gefordert, wird beim 
Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gie eine zwölfmonatige Anrechnung der 
zahnmedizinischen Weiterbildung in Oral-
chirurgie ermöglicht und damit akzeptiert, 
dass die Inhalte dieser Weiterbildung teil-
weise deckungsgleich sind.

Sowohl beim Facharzt für Neurologie 
als auch beim Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie verbleibt es bei der 
zwölfmonatigen Weiterbildung im Gegen-
fach. Wie bei allen anderen Facharztkom-
petenzen auch stehen die geforderten In-
halte im Logbuch der zu erwerbenden Qua-
lifikation und müssen vom entsprechenden 
Befugten separat bewertet werden.

Zusatz-Weiterbildungen 

Die größten zeitlichen und inhaltlichen 
Veränderungen ergeben sich in den Zu-
satz-Weiterbildungen (ZWB). Insbesondere 
dort, wo nur Kursweiterbildungen gefordert 
werden, muss sichergestellt sein, dass alle 
in der WBO geforderten Inhalte über einen 
genehmigten Weiterbildungskurs angeboten 
und abgedeckt werden. Dies trifft auch auf 
praktische Teile zu, die zwischen mehreren 
Kursblöcken zu absolvieren sind. Hier müs-
sen die Kursanbieter entsprechend aktiv 
werden. Es muss klar sein, dass durch Vor-
lage einer entsprechenden Teilnahme-
bescheinigung keine weiteren Dokumenta-
tionen erforderlich sind. Dies muss insbe-
sondere bei einzeln angebotenen Modulen 
im Rahmen der Kursgenehmigung geprüft 
und gegebenenfalls als Auflage bei der Ge-
nehmigung eingefordert werden. Klarheit 
dürften die zurzeit von der Bundesebene 
entwickelten (Muster-)Kursbücher bringen.

Die ZWB Ärztliches Qualitätsmanage-
ment, Notfallmedizin und Sportmedizin 
sind auch zukünftig schon nach zwei Jahren 
ärztlicher Weiterbildung erwerbbar; die 
Medi zinische Informatik schon nach zwei 
Jahren ärztlicher Tätigkeit. Alle anderen ZWB 
setzen eine Facharztanerkennung voraus. Mit 
der Weiterbildung kann schon früher begon-
nen werden. Eine Prüfungszulassung setzt 
die Vorlage der Facharzturkunde voraus. 

Bei einigen ZWB ist im Kopfteil nur noch 
der Erwerb der Inhalte unter Befugnis an 
zugelassenen Weiterbildungsstätten gefor-
dert. Das bedeutet, dass die bisher geforder-
te zusätzliche ganztägige Weiterbildung 
entfällt. Dies trifft zum Beispiel auf die Aller-
gologie, die Schlafmedizin oder die spezielle 
Viszeralchirurgie zu. Bei Rehabilitations-
wesen und Sozialmedizin sind zusätzlich 
noch Kursweiterbildungen zu absolvieren. 

Bei der ZWB Betriebsmedizin sind neben 
dem 360-Stunden-Kurs auch 1.200 Stunden 
betriebsärztliche Tätigkeit unter Befugnis 
nachzuweisen. Wird dies berufsbegleitend 
zusätzlich zur eigenen Praxistätigkeit absol-
viert, sind nicht mehr als 13 Stunden pro 
Woche anrechenbar. Damit soll sichergestellt 
werden, dass Ärztinnen und Ärzte die Inhal-
te strukturiert und aufeinander aufbauend 
erwerben und keine „theoretischen Wochen-
endfallseminare“ durchgeführt werden.

Die Mindestweiterbildungszeit (MWZ) für 
die ZWB Intensivmedizin wird auf 18 Mo-
nate verringert. In unserer WBO wird aller-
dings klargestellt, dass eine verlängerte 
Intensivweiterbildungszeit beim Facharzt 
auch zu einer weiteren Verringerung der 
MWZ um bis zu sechs Monaten führen kann. 
Damit wird den inhaltlichen Überschnei-
dungen Rechnung getragen.

Es werden einige neue Zusatz-Weiterbil-
dungen eingeführt. Hier wird insbesondere 
auf die Einführung der Klinischen Akut- 
und Notfallmedizin verwiesen. Damit wird 
auch dem Umstand Rechnung getragen, 
dass der Gemeinsame Bundesausschuss 
diese  Qualifikation für die Besetzung der 
Notfallaufnahmen fordert und hier ansons-
ten  Abschläge für die Kliniken drohen.

Auch zukünftig sind einige ZWB integra-
ler Bestandteil einer Facharztkompetenz. 
Dies ist bei der entsprechenden ZWB ver-
merkt, so ist die Betriebsmedizin integraler 
Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzt 
für Arbeitsmedizin. Ein voll befugter Arbeits-
mediziner darf diese Inhalte ebenfalls ver-
mitteln. Er muss dies aber vorab der Kammer 
anzeigen. Bei Teilbefugnissen muss die Ver-
mittlung im Vorhinein bei der Kammer be-
antragt und leistungsmäßig belegt werden.

Spruchpraxis der 
Weiterbildungskommission

Die Weiterbildungskommission (WBK) 
hat in den vergangenen Jahren zu vielen 
Einzelfragen Stellung genommen und rich-
tungsweisende Beschlüsse gefasst. Viele 
dieser Grundsatzbeschlüsse gelten weiter. 

Es werden auch zukünftig pro Person nur 
maximal zwei Befugnisse zugewiesen. Ne-
ben einer Facharztbefugnis ist eine weitere 
für einen Schwerpunkt oder eine Zusatz- 
Weiterbildung möglich. Weiterbildungskurse 
bedürfen auch zukünftig einer Vorabgeneh-
migung durch die Ärztekammer. Sowohl die 
Qualifikation der Dozenten als auch die 
Kursinhalte werden hierzu geprüft. 

Die bisherigen Entscheidungen zu inhalt-
lichen Anrechnungsmöglichkeiten werden 
deutlich vereinfacht; gleichzeitig wird je-
doch eine Berücksichtigung von „Fachfrem-
den-Zeiten“ schwieriger. Pflicht-Zeiten sind 
grundsätzlich einzuhalten. Weiterhin sind 
die Rahmenvorgaben der EU-Richtlinien zur 
Anrechnungsfähigkeit von bereits erworbe-
nen Qualifikationen und die Vorgaben des 
Heilberufsgesetzes zu berücksichtigen. 

Weiterbildungsabschnitte von drei Mo-
naten in Vollzeit werden anrechnungsfähig, 
dabei wird berücksichtigt, dass in einigen 
Fällen in dieser kurzen Zeit von keiner gere-
gelten Weiterbildung gesprochen werden 
kann. Da der oder die Weiterzubildende zu-
künftig alle erworbenen Inhalte belegen 
muss, könnte sich das Konfliktpotential 
zwischen Weiterbilder und Weiterzubilden-
den erhöhen. Hier empfiehlt die Kommis sion 
eine regelmäßige Leistungsdokumentation 
und eine bessere Kommunikation zwischen 
Weiterbilder und Weiterzubildendem. Die 
Dokumentation soll über das eLogbuch er-
folgen. Der Weiterbilder ist auch zukünftig 
frei in seiner Bewertung und gibt weiterhin 
eine subjektive Einschätzung zur fachlichen 
Eignung ab. Im Gegensatz zum jetzigen Log-
buch wird eine fachliche Entwicklung er-
kennbar. Weiterhin können vom Weiterzu-
bildenden die Leistungsangebote eingefor-
dert werden, die der Weiterbilder bei seinem 
Antrag auf Befugnis angegeben hat.

Befugnisse weiterhin befristet 

Im Rahmen der Übergangsbestimmungen 
hat jede gegenwärtig in Weiterbildung befind-
liche Person die Möglichkeit, diese nach der 
bisherigen WBO in bestimmten Fristen abzu-
schließen. Ein Umstieg auf die neue WBO ist 
selbstverständlich auch möglich. Hierzu 
müssen alle nach der neuen WBO geforderten 
Zeiten und Inhalte nachgewiesen werden. Für 
einen Start der Weiterbildung ab dem 1. Juli 
2020 gilt grundsätzlich die neue WBO. 

Dr. Sven Dreyer ist 1. Vorsitzender der Weiter-
bildungskommission und Mitglied des Vorstandes 
der Ärztekammer Nordrhein. Karl-Dieter Menzel ist 
Leiter der Weiterbildungs abteilung.




